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OB 8.2 Aargau West 

Verweise: OB 1.1 Zürich – Limmattal, OB 8.1 Aargau Ost, OB 4.1 Gäu   

Grundlagen: Stufe Kanton: Richtplan Kanton Solothurn (Kap. V-4), Richtplan Kanton Aargau (Kap. M-6.1) 

Allgemeine Informationen 

- Standortkantone: Aargau, Solothurn 

- Betroffene Gemeinden: Gunzgen, Kappel (SO), Hägendorf, Rickenbach (SO), Wangen bei Ol-
ten, Olten, Starrkirch-Will, Dulliken, Däniken, Gretzenbach, Schönenwerd, Eppenberg-
Wöschnau, Aarburg, Kölliken, Oberentfelden, Unterentfelden, Aarau, Suhr, Buchs (AG)  

- Zuständige Amtsstelle: BAV 

- Betroffene Amtsstellen: ARE, ASTRA, BAFU, BFE, ENSI, VBS, kantonale Fachstellen 

- Andere Partner: CST, betroffene Schieneninfrastrukturbetreiber, Betreiber bestehender Ener-
gieversorgungsinfrastrukturen 

Funktion und Begründung 

Als erste Etappe einer neuen unterirdischen Gütertransportanlage im Mittelland ist eine Verbindung 

vom Gäu nach Zürich geplant. Entlang der unterirdischen Linienführung werden Planungsperimeter 

für die Hub-Standorte, die Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen und Projektdeponien erschlossen. Im 

Abschnitt Aargau West sind zurzeit Perimeter vorgesehen für:  

- 2 Hub-Standorte (a. Hub Rickenbach, g. Hub Suhr); 

- 4 Zwischenangriffe / Unterhaltsstellen (b. ZA/US Bornfeld, c. ZA/US Ruttigen, d. ZA/US Sand-

grueb, e. ZA/US Dulliken); 

- sowie 1 Projektdeponie (Typ A) (f. Bergrüti Dulliken).  

Vorhaben 

Planungsperimeter a. Hub Rickenbach: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige 
betriebsnotwendige Anlagen und Verkehrsfläche mit einem Flächenbedarf von ca. 13'000 m2 (CST 
Nutz- und Verkehrsflächen), sowie weiteren ca. 3'000 m2 für mögliche Arealentwicklung; primär zur 
Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit 
der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungsperimeter b. ZA/US Bornfeld: Installationsplatz für einen Zwischenangriff mit einem tempo-
rären Flächenbedarf von ca. 20’000 m2 und einem Ausbruchvolumen von ca. 34'000 m3 lose. Die 
Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. 
Nach Abschluss der Bauphase wird der Zwischenangriff vollständig rückgebaut. 

Planungsperimeter c. ZA/US Ruttigen (Zusatzstandort bei konventionellem Vortrieb, Option 1): 
Installationsplatz für einen Zwischenangriff mit einem temporären Flächenbedarf von ca. 10’000 m2 
und einem Ausbruchvolumen von ca. 34'000 m3 lose. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht 
mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. Nach Abschluss der Bauphase wird der 
Zwischenangriff vollständig rückgebaut. Ist auf eine konventionelle Vortriebsmethodik zurückzugrei-
fen, so wird ein zusätzlicher Zwischenangriff im Bereich der Aareklus erforderlich. Dieser Standort 
ist eine mögliche Option. 

Planungsperimeter d. ZA/US Sandgrueb (Zusatzstandort bei konventionellem Vortrieb, Option 
1): Installationsplatz für einen Zwischenangriff mit einem temporären Flächenbedarf von ca. 10’000 
m2 und einem Ausbruchvolumen von ca. 34'000 m3 lose . Die Anlage ist durch einen vertikalen 
Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. Nach Abschluss der Bauphase 
wird der Zwischenangriff vollständig rückgebaut. Ist auf eine konventionelle Vortriebsmethodik zu-
rückzugreifen, so wird ein zusätzlicher Zwischenangriff im Bereich der Aareklus erforderlich. Dieser 
Standort ist die andere Option. 

Planungsperimeter e. ZA/US Dulliken: Installationsplatz für einen Zwischenangriff mit einem tempo-
rären Flächenbedarf von ca. 47’000 m2 und einem Ausbruchvolumen von ca. 1.7 Mio. m3. Die An-
lage ist durch einen vertikalen Schacht mit der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden. 
Nach der Inbetriebnahme wird der Schacht als Unterhaltsstelle für Lüftung, Stromversorgung und 
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Löschwasser genutzt. Der definitive Flächenbedarf beträgt ca. 4’000 m2. Die Materialbewirtschaf-
tung erfolgt über eine neue Verladeanlage mit Gleisanschluss und über eine Förderbandanlage zur 
Projektdeponie Bergrüti Dulliken. 

Planungsperimeter f. Projektdeponie (Typ A) Bergrüti Dulliken: Materialbewirtschaftungsstandort 
mit einem Flächenbedarf von ca. 129’000 m2 bzw. Ablagerung von ca. 1.1 Mio. m3 fest. Der Materi-
albewirtschaftungsstandort wird über eine Förderbandanlage ab dem Planungsperimeter ZA/US 
Dulliken erschlossen. 

Planungsperimeter g. Hub Suhr: Oberirdische Lager- und Umschlagsanlagen sowie übrige betriebs-
notwendige Anlagen und Verkehrsfläche mit einem Flächenbedarf von ca. 11'000 m2 (CST Nutz- 
und Verkehrsflächen), sowie weiteren ca. 2'000 m2 für mögliche Arealentwicklung; primär zur 
Sammlung und regionalen Verteilung von Gütern. Die Anlage ist durch einen vertikalen Schacht mit 
der unterirdischen Gütertransportanlage verbunden.  

Planungskorridore: Ein unterirdisches System für den vollautomatischen, unbemannten Transport 
von palettisierbaren Gütern verbindet die Anlagen. Es besteht aus einem Tunnel mit einem Durch-
messer von ca. 8 m, und einer Neigung von maximal 3%. Die Tunneltrasse liegt an den Hubs und 
Zwischenangriffen in einer Tiefe von 30 m bis 80 m unter der Oberfläche. Bei der Unterquerung von 
Hügelzügen ist die Überdeckung höher. 

Vorgehen 

Die definitiven Standorte der Hubs wie auch die Linienführung der unterirdischen Gütertransportan-

lage sind durch den Kanton in Abstimmung mit den Standortgemeinden, den betroffenen Bundesstel-

len, den Grundeigentümern und der Betreiberin der unterirdischen Gütertransportanlage festzulegen. 

Dabei ist das ISOS-Ortsbild «Olten» grundsätzlich vor Beeinträchtigungen zu schützen. Bei der weite-

ren Planung hat eine Abstimmung mit dem Sachplan Militär, dem Sachplan geologische Tiefenlager, 

dem Sachplan Verkehr – Teil Infrastruktur Schiene, der gemäss Konzept für den Schienengüterver-

kehr geplanten KV-Umschlagsanlage, dem planerischen Grundwasserschutz (vgl. kantonale Gewäs-

serschutzkarten) sowie den Wildtierkorridoren von überregionaler Bedeutung AG-06 (Suret) und SO-

12 (Obergösgen) stattzufinden. Die Infrastrukturbetreiberin zeigt die Auswirkungen der Anlagen auf 

Raum, Umwelt und Verkehr (inkl. Bauphase und Baustellenlogistik) auf. Aus Sicht Verkehr ist die 

Mehrbelastung und Funktionsweise der Verkehrsinfrastrukturen nachzuweisen. In der Nähe des Hubs 

ist beim Nationalstrassenanschluss Buchs eine detaillierte verkehrliche Überprüfung vorzunehmen: . 

Die städtebaulichen Herausforderungen und Lösungen sind gemeinsam mit den Standortgemeinden 

anzugehen. Gebiete mit nutzbaren Grundwasservorkommen, Grundwasserschutzzonen und –arealen 

sind grösstmöglich zu schonen. Die Linienführung muss gegebenenfalls angepasst werden bzw. eine 

Lösung zum Ersatz betroffener öffentlichen Fassungen mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser muss 

bei Bedarf gefunden werden. Die notwendigen Massnahmen zum Schutz des Grundwassers müssen 

in die Planung einbezogen werden. Die benötigten Nachweise dazu sind im Rahmen des Plangeneh-

migungsverfahrens zu liefern. 

 

Massnahmen und Stand der Koordination F Z V 

Sachplanrelevante Elemente des Ausbaus sind:    

− Planungsperimeter: Hub Rickenbach, Hub Suhr 
   

− Planungsperimeter: ZA/US Ruttigen, ZA/US Sandgrueb    

− Planungsperimeter: ZA/US Bornfeld, Projektdeponie (Typ A) Bergüti Dulliken, 

ZA/US Dulliken 

   

− Planungskorridore: Olten –Suhr    

Hinweise zu den Festlegungen 

Die Umweltbereiche Lärm und Luft werden durch die Zunahme des Verkehrs von bis 2% im Umfeld 
der Lager- und Umschlagsanlagen und auf den Zubringerstrassen beeinträchtigt. Direkte Auswir-
kungen durch den Betrieb des Tunnels auf die Umgebung sind nicht zu erwarten. Bautransporte 
erfolgen wenn immer möglich mit der Bahn oder mittels Förderbandanlage zu einer Ablagerungs-
stelle in unmittelbarer Nähe des Zwischenangriffs. Die Lager- und Umschlagsanlagen werden weit-



S a c h p l a n  V e r k e h r ,  T e i l  u n t e r i r d i s c h e r  G ü t e r t r a n s p o r t  S t a n d  0 1 . 0 2 . 2 0 2 4  
 
 
 

 

49 

 

gehend in bzw. anschliessend an der Industrie- und Gewerbezone zu liegen kommen, und die Un-
terhaltsstellen präferenziell in den Zugangsstollen zum Tunnel. Daher wird die Landschaft nicht 
massgebend beeinflusst. Die Bodenbeanspruchung (Fläche wie auch Qualität) wird geringgehalten. 
Es ist eine temporäre Beanspruchung von FFF für die Installationsplätze Bornfeld (max. 20’000 m2) 
und Dulliken (max. 42’000 m2) möglich. Trafostationen an den Anlagen und Unterhaltsstellen für die 
Stromspeisung des Systems werden NIS-konform erstellt. Im Bereich des ZA/US Dulliken wird eine 
nationale Gasleitung gequert. Die notwendige Koordination mit der Betreibergesellschaft ist sicher-
zustellen. Für die Gefährdungsbeurteilung von benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen 
wurde im Rahmen des UVB 1. Stufe ein Konzept mit einer vorläufigen Gefährdungsbeurteilung aus-
gearbeitet. Für das Auflageprojekt werden die ortsspezifischen Massnahmen (Überwachung, Er-
satzwasserkonzepte, bauliche Massnahmen) ausgearbeitet und im UVB 2. Stufe beurteilt. 

Der Planungskorridor Olten –Suhr und der Planungsperimeter Hub Rickenbach befinden sich 
ganz oder teilweise im Dünnern-Grundwasservorkommen. Dieses ist nicht nur für die Trinkwasser-
versorgung in jenem Raum von grosser Bedeutung, sondern hat aufgrund der grossen und heute 
nicht ausgeschöpften Reserven für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit bzw. die Abde-
ckung von Spitzenwasserbezügen in der ganzen Region eine wichtige Bedeutung. Die Schutzzo-
nen und die Zuströmbereiche der bestehenden Fassung (Gheid) sind besonders zu schonen. 

Der Planungsperimeter Hub Rickenbach liegt im Gewässerschutzbereich Au. Der Dorfbach verläuft 
quer durch den Planungsperimeter. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden. Bei 
den unversiegelten Flächen handelt es sich hauptsächlich um unverbaute Bauzonen ohne spezifi-
sche Flora und Fauna bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss NHV. Zudem liegen landwirt-
schaftliche Flächen, die als Fruchtfolgeflächen (FFF) Reservezonen ausgeschieden sind, im Peri-
meter. Waldflächen werden hingegen nicht tangiert. Bei einer allfälligen Nutzung von FFF für die 
geplanten Lager- und Umschlagsanlagen ist deshalb Art 30 Abs. 1bis RPV zu berücksichtigen. Der 
Verbrauch an FFF ist zu kompensieren. 
den. Die Landschaft wird durch die Anlage voraussichtlich nicht massgebend beeinflusst. 
Für die Festsetzung ist stufengerecht darzulegen,  

- welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen potentiell betroffen sind und ob und 
wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen voraussichtlich ausgeschlos-
sen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittleren Grundwasserspie-
gel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

- dass die Realisierung der Anlage ohne Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden 
kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter ZA/US Bornfeld betrifft den Gewässerschutzbereich Au sowie Zuströmberei-
che. Es befinden sich das Gewässer Gheidegraben sowie eingedolte Gewässer im Perimeter. Es 
befindet sich das kantonale Naturreservat Huppengrube direkt am Rande, jedoch noch ausserhalb 
des Perimeters. Es liegen landwirtschaftliche Flächen, die als Fruchtfolgeflächen (FFF) ausgeschie-
den sind, im Perimeter. Geschützte Flora und Fauna bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss 
NHV sind voraussichtlich nicht zu erwarten.  
den. Die Landschaft wird durch die Anlage voraussichtlich nicht massgebend beeinflusst. 
Für die Festsetzung ist stufengerecht darzulegen,  

- welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen potentiell betroffen sind und ob und 
wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen voraussichtlich ausgeschlos-
sen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittleren Grundwasserspie-
gel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

- dass die Realisierung der Anlage ohne Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden 
kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter ZA/US Ruttigen liegt im Gewässerschutzbereich Au. Der Projektperimeter 
grenzt direkt an die Aare. Der Perimeter befindet sich in der Juraschutzzone. Es handelt sich um 
Landwirtschaftliche Nutzflächen (keine FFF). Geschützte Flora und Fauna bzw. schützenswerte Le-
bensräume gemäss NHV sind voraussichtlich nicht zu erwarten. 

Der Planungsperimeter ZA/US Sandgrueb liegt im Gewässerschutzbereich Au. Es handelt sich 
heute hauptsächlich um Sportplätze. Im nördlichen Perimeter ist Wald betroffen. Geschützte Flora 
und Fauna bzw. schützenswerte Lebensräume gemäss NHV sind voraussichtlich nicht zu erwarten.  

Der Planungsperimeter ZA/US Dulliken verläuft durch den Gewässerschutzbereich Au. Im Nordos-
ten, angrenzend an den Planungsperimeter liegt ein Grundwasserschutzareal. Der Mülibach und 
der Ischlaggraben (eingedolt) fliessen durch den Projektperimeter. Der Perimeter liegt in der Jura-
schutzzone. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter vorhanden, hingegen ist der Wildtierkor-
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ridor «Obergösgen» (Nr. 1848) betroffen. Bei den unversiegelten Flächen handelt es sich haupt-
sächlich um Landwirtschaftsflächen (nur wenige FFF) sowie Kiesabbaugebiet. Die Beanspruchung 
während der Bauzeit ist temporär. Allfällige permanente Beanspruchungen werden minimal gehal-
ten und kompensiert. Im Bereich des Kieswerkes ist mit schützenswerten Lebensräumen zu rech-
nen. In der Bauphase ist mit einer Zunahme der Belastung durch Bautransporte zu rechnen. Für 
den Materialtransport während dem Bau werden Synergien mit dem ansässigen Kieswerk und den 
bestehenden Industriegeleisen angestrebt. In der Betriebsphase kann Lärm durch die Tunnellüftung 
entstehen. Mit baulichen Massnahmen werden die Grenzwerte eingehalten werden. Im Perimeter 
liegt ein belasteter Standort (untersuchungsbedürftig und keine schädlichen Einwirkungen zu erwar-
ten). Der Planungsperimeter überschneidet sich mit dem im Sachplan geologische Tiefenlager defi-
nierten Areal für eine Oberflächenanlage eines geologischen Tiefenlagers Jura-Südfuss (JS- 1). 
Dieses Areal befindet sich im Koordinationsstand Vororientierung. Die Nutzung des Areals als Zwi-
schenangriff und Installationsplatz darf die Realisierung einer Oberflächenanlage auf dem Areal JS-
1 nicht verunmöglichen. Unterirdische Bauten und in diesem Zusammenhang nötigen Bohrungen 
oder Sprengungen im Bereich des geologischen Standortgebiets Jura Südfuss müssen vorgängig 
vom ENSI geprüft werden. 
den. Die Landschaft wird durch die Anlage voraussichtlich nicht massgebend beeinflusst. 
Für die Festsetzung ist stufengerecht darzulegen,  

- welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen potentiell betroffen sind und ob und 
wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen voraussichtlich ausgeschlos-
sen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittleren Grundwasserspie-
gel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

- dass die Realisierung der Anlage ohne Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden 
kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter Projektdeponie Bergrüti Dulliken verläuft durch den Gewässerschutzbe-
reich Au. Der Mühlibach (teilweise. eingedolt) und am Rande des Perimeters der Rütibach (am 
Rande des Perimeters) fliessen durch den Perimeter. Es sind keine Naturschutzzonen im Perimeter 
vorhanden, hingegen ist der Wildtierkorridor «Obergösgen» betroffen. Bei den betroffenen Flächen 
handelt es sich um Landwirtschaftsflächen (Fruchtfolgeflächen) und Wald. In der Bauphase ist mit 
einer Zunahme der Belastung durch Bautransporte zu rechnen. Für den Materialtransport während 
dem Bau werden Synergien mit dem ansässigen Kieswerk und den bestehenden Industriegeleisen 
angestrebt. In der Betriebsphase kann Lärm durch die Tunnellüftung entstehen. Der Planungsperi-
meter überschneidet sich teilweise im nordöstlichen Perimeter mit dem im Sachplan geologische 
Tiefenlager definierten Areal für eine Oberflächenanlage eines geologischen Tiefenlagers Jura-Süd-
fuss (JS- 1). Dieses Areal befindet sich im Koordinationsstand Vororientierung. Die Nutzung des 
Areals als Zwischenangriff und Installationsplatz darf die Realisierung einer Oberflächenanlage auf 
dem Areal JS-1 nicht verunmöglichen. Unterirdische Bauten und in diesem Zusammenhang nötigen 
Bohrungen oder Sprengungen im Bereich des geologischen Standortgebiets Jura Südfuss müssen 
vorgängig vom ENSI geprüft werden. Mit dem Betreiber der Gasleitung Gäu – Däniken sind sämtli-
che geologische Erkundungen vorgängig zu prüfen. 
Für die Festsetzung muss stufengerecht dargelegt werden, dass die Realisierung der Anlage ohne 
Beanspruchung von FFF nicht sinnvoll erreicht werden kann (Alternativenprüfung). 

Der Planungsperimeter Hub Suhr liegt teilweise im Gewässerschutzbereich Au. Es sind ein Grund-
wasservorkommen von geringer bis sehr grosser Mächtigkeit betroffen. Der Grundwasserstrom ver-
läuft vom Süden nach Norden. Die Wyna fliesst im Süden auf einer kurzen Strecke dem Perimeter 
entlang. Die Ufervegetation der Wyna weist zusätzlich Hecken auf, die bei einem Eingriff geschützt 
werden müssen. Im nördlichen Teil des Planungsperimeters liegen diverse belastete Standorte. Es 
werden kleinflächig Fruchtfolgeflächen (FFF) tangiert. Für die Standortfestlegung im Planungsperi-
meter Suhr sind die im kantonalen Richtplan bezeichnete Landschaft von kantonaler Bedeutung 
«Wynamatte» sowie die geplanten Ostumfahrung Suhr zu berücksichtigen. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

Der Planungskorridor Olten – Suhr weist bei der Querung der Aare südlich Olten eine Überdeckung 
von ca. 30 m auf. Die Überdeckung des Engelbergs beträgt ca. 180 m, während am ZA/US Dulliken 
ca. 40 m Überdeckung bestehen. Auf der weiteren Strecke bis zum Hub Suhr beträgt die Überde-
ckung im Eppenberg stets mindestens ca. 50 m mit einem Maximum von ca. 170 m. Im Bereich öst-
lich des ZA/US Dulliken wird die nationale Gasleitung gequert. Unterirdische Bauten und in diesem 
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Zusammenhang nötige Bohrungen oder Sprengungen im Bereich der Gasleitung sind mit der Be-
treibergesellschaft vorgängig zu prüfen. Westlich von Suhr wird der Göhnhardstollen der Trinkwas-
serversorgung Aarau mit einem Abstand von ca. 75 m unterquert. Es werden keine Grundwasser-
schutzzonen unterquert. 
Für die Festsetzung ist darzulegen, welche benachbarten öffentlichen Grundwasserfassungen po-
tentiell betroffen sind und ob und wie eine Gefährdung der Trinkwassernutzung dieser Fassungen 
voraussichtlich ausgeschlossen werden kann. Weiter ist darzulegen, ob Einbauten unter dem mittle-
ren Grundwasserspiegel notwendig sind und ob diese voraussichtlich bewilligungsfähig sind. 

  








